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Hinweise:  Arbeit mit Quellen und KI-Anwendungen 
in schriftlichen Prüfungsleistungen

Im Folgenden finden sich einige Hinweise zur korrekten Arbeit mit Quellen und KI-generierten Inhalten, damit Sie als Studierende konkreter einschätzen können, was zulässig ist und was nicht.

1. Umgang mit Quellen

Quellen müssen korrekt dargestellt sein; ihr Fundort muss eindeutig nachgewiesen sein. Ihre - direkten und indirekten - Zitate im Text müssen eindeutig und unter Angabe der korrekten und spezifischen Fundstelle (Seitenzahl) der genannten Quelle zuzuordnen sein. 
Unter anderem das Folgende führt zu einem Nichtbestehen der Prüfungsleistung: 
· Wenn Sie im Text z.B. zehn Quellen zitieren, aber davon nur fünf im Literaturverzeichnis angeben, ist die Prüfungsarbeit ‘nicht bestanden’, weil Sie die Grundlagen Ihrer Aussagen nicht hinreichend offenlegen und nachweisen. Die Fehlerquote sollte höchstens 20 Prozent betragen. Bei zehn verwendeten Quellen dürften also maximal zwei Quellen nicht im Literaturverzeichnis angegeben sein.
· Die Quellen müssen so, wie sie im Kurzbeleg stehen, im Literaturverzeichnis erscheinen. Wenn Sie bspw. im Text den Beitrag ‘Dornes 2002’ zitieren und im Verzeichnis steht ‘Doris 2000’, dann ist die Quelle nicht nachgewiesen und für den Lesenden nicht existent. Gleiches gilt, wenn im Kurzbeleg ‘Kinder- und Jugendhilfereport 2024’ steht und im Literaturverzeichnis nur ein Link ohne jegliche Angabe von Autor:in, Jahr und Titel. Wenn dies mehrfach vorliegt, gilt die Arbeit aus formalen Gründen als ‚nicht bestanden‘.
· Wenn Sie eine Prüfungsleistung zwar mit korrekten Literaturangaben, aber in den Kurzbelegen ohne genaue Fundstelle (Seitenzahl), versehen, ist dies nicht überprüfbar (dies gilt insbesondere für Monografien) und die Prüfungsleistung gilt als ‚nicht bestanden‘.

Wenn Sie in Ihrem Literaturverzeichnis oder im Text Quellen angeben, die es gar nicht gibt oder Aussagen zitieren, die im Originaltext gar nicht, oder nicht an der angegebenen Fundstelle (Seitenzahl) aufzufinden sind, kann dies als Versuch einer vorsätzlichen Täuschung gewertet werden:
· Wenn eine Quelle, die Sie im Verzeichnis angeben, nicht auffindbar ist und daher dem Anschein nach nicht existiert, ‚zählt’ die Quelle nicht. Passiert dies mehrfach (Fehlerquote höchstens zehn Prozent), ist die Prüfungsarbeit ‘nicht bestanden’. Hier liegt dann auch der Verdacht einer vorsätzlichen Täuschung nahe. Das bedeutet konkret: Wenn mehrere Quellen in der angeführten Kombination von Autor:in(nen), Jahr, Titel (incl. Untertitel), Ort, Verlag (bzw. Zeitschrift) nicht auffindbar sind, muss von einem Täuschungsversuch ausgegangen werden, da Sie mit Quellen arbeiten, die es dem Anschein nach nicht gibt.
· Wichtig dabei: Auch Internet-Quellen müssen unmittelbar zugänglich sein. Das heißt: Wenn Sie einen Text aus einer Internet-Quelle zitieren, muss der angeführte Link unmittelbar zu diesem Text führen und nicht zu einer allgemeinen Homepage. Und: Quellen, deren Links nur kostenpflichtig zugänglich sind oder ‚aus dem Netz genommen‘ wurden, sind nicht überprüfbar und damit als Zitationsnachweis nicht existent.
Deshalb: Quellen, die nicht unmittelbar zugänglich sind/ sein könnten (online-basierte Quellen oder nicht öffentliche Print-Quellen) müssen mit markiertem Ausdruck der zitierten Stellen im Anhang aufgeführt sein.
· Wenn Sie Quellen zwar prinzipiell korrekt anführen, die angegebenen Inhalte aber nicht an den Fundstellen – also auf den im Kurzbeleg angeführten Seitenzahlen – zu finden sind, und wenn dies mehrfach passiert, ist die Prüfungsarbeit ‘nicht bestanden’. Hier liegt ebenso der Verdacht einer vorsätzlichen Täuschung (auch im Sinne einer Urheberrechtsverletzung) nahe, da Sie angeben, dass der/die Autor:in an der genannten Stelle etwas geschrieben hat, das dort aber nicht steht.
[bookmark: _Hlk207173567]Ein erster Täuschungsversuch wird mit ‘nicht bestanden wegen Täuschung’ gewertet und ein Vermerk in Ihre Prüfungsakte aufgenommen. Bei einem zweiten Täuschungsversuch (egal in welchem Modul) werden Sie exmatrikuliert. Eine Exmatrikulation ist bei besonders schweren Verstößen auch bereits nach dem ersten Täuschungsversuch möglich (§§ 16, 17 ABPO). 


2. KI-basierte Texte und Bearbeitungen – was ist zulässig und was nicht

Jeder Text, der nicht von Ihnen stammt, muss zitiert und korrekt nachgewiesen werden. Egal ob wissenschaftliche Literatur, ein Beitrag aus der Tageszeitung - oder eben ein KI-generierter Text. Es gibt in dieser Hinsicht keine Unterschiede zwischen Quellen, die Sie nutzen.
Was in Bezug auf KI-generierte Anwendungen zulässig ist – und was nicht[footnoteRef:1]:  [1:  Siehe hierzu auch die „Übersicht der Zulässigkeit von KI-Anwendungen in schriftlichen Prüfungen“ der Technischen Hochschule Mittelhessen (weiterführender Link unter https://www.thm.de/site/hochschule/zentrale-bereiche/pruefungsamt/ki-und-pruefungen.html [zuletzt eingesehen am 27.08.2025] )] 

Zulässig ist: 
· KI nutzen für Ideensammlung, Themenvorschläge, erste Strukturierungsideen
· KI nutzen für erste Recherche und Hinweise zu Literatur – als Vorstufe zur eigenständigen Recherche und Lektüre von Fachquellen
· KI-basierte Rechtschreib- und Grammatikkorrektur – diese muss in einer Anmerkung kenntlich gemacht werden. Eine KI-generierte sprachliche Überarbeitung (‚Verbesserung‘) ist schon deutlich schwieriger: erfahrungsgemäß führt dies zu generischen, diffusen, beliebig klingenden Aussagen und wirkt sich negativ auf die inhaltliche Tiefe der Bearbeitung aus. Falls Sie dies machen, muss auch dies kenntlich gemacht werden.
· KI-basierte Übersetzung fremdsprachiger Texte – dies muss kenntlich gemacht werden
· KI-basierte Literaturverwaltungsprogramme wie bspw. Citavi
Deshalb: Wenn Sie KI-basierte Hilfen nutzen, muss dies in einer kurzen Übersicht kenntlich gemacht werden.

Was nicht zulässig ist: 
· Eine KI-generierte Zusammenfassung des Forschungsstandes / des Diskurses – dies ist zentraler Bestandteil einer eigenständigen wissenschaftlichen Leistung.
· KI-generierte Abstracts von wissenschaftlichen Fachquellen – diese (mühsame!) Arbeit, also die Lektüre von Quellen und die Entscheidung, welche Inhalte für Ihr Thema relevant sind und wie Sie diese prägnant und differenziert darstellen, ist zentraler Bestandteil einer eigenständigen wissenschaftlichen Leistung. 
· Falls Sie einen spezifischen Inhalt mit KI generieren – z.B. einen KI-generierten Überblick über das Ergebnis einer Online-Recherche zur Umsetzung von Methoden der Sozialen Arbeit - und diesen dann als Basis für Ihre weiteren Ausführungen nehmen, müssen Sie diese KI-‚Quelle‘ so behandeln wie jede andere auch: Die Quelle ist anzugeben, die genaue Zitation daraus offenzulegen und der KI-generierte Text, mit dem Sie dann gearbeitet haben, ist zugänglich zu machen (Ausdruck im Anhang). Wichtig: Für inhaltliche und formale Fehler, die in KI-generierten Texten entstehen (und die sind reichlich!), übernehmen allein Sie als Verfasser:in die Verantwortung. Das bedeutet: Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, KI-generierte Texte auf ihre sachliche und formale Richtigkeit zu überprüfen.
· Eine KI-generierte Analyse, Auswertung, Fazit, Beantwortung der Forschungsfrage etc. ist nicht zulässig. Dies ist zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Denk-Leistung und Kritikfähigkeit und muss von Ihnen eigenständig erbracht werden.


Ihre Arbeit ist nicht bestanden….
· … wenn Sie umfangreiche Teile der schriftlichen Prüfungsleistung durch KI erstellen lassen. Auch wenn Sie dies korrekt als Quelle angeben, ist die Arbeit deshalb nicht bestanden, weil es sich um keine eigenständige Leistung mehr handelt.
· … wenn Sie einen KI-generierten Text nicht zitieren, sondern dessen Inhalte als Ihre eigenen ausgeben. Dies ist dasselbe, als wenn Sie seitenweise aus einem Buch abschreiben würden, ohne die Quelle offenzulegen, und dies als Ihre eigene Leistung ausgeben (= Täuschungsversuch).
· … wenn Sie ‘nur’ einzelne Kapitel oder Absätze mit KI erstellen lassen, ohne dies kenntlich zu machen (= Täuschungsversuch).
· … wenn Sie ‘nur’ Einleitung und Fazit KI-generiert schreiben lassen, ohne dies kenntlich zu machen (=Täuschungsversuch).
